
Stellungnahme zum Beitrag von  
Rolf Ritschard [1]
Sehr geehrter Herr Ritschard
Ich habe Ihre Arbeit mit Interesse gelesen, 
kann Ihnen aber in weiten Teilen nicht 
 zustimmen. Dass die Screeningresultate im 
 Verhältnis zu internationalen Studien weni
ger effizient erscheinen, hat eine einfache Er
klärung. In der Schweiz und vor allem in städ
tischen Verhältnissen erfasst das Screening 
nur einen geringen Teil der weiblichen Bevöl
kerung. Die überwiegende Mehrheit der Pa
tientinnen wenden sich direkt an den Frauen
arzt bei senologischen Symptomen. Auch 
Risikopatientinnen sind ebenfalls nicht Be
standteil des Screenings, was ebenfalls die 
richtigpositiven Resultate nach unten verla
gert im Verhältnis zur Inzidenz.
Es ist deshalb nicht zulässig, jedenfalls für 
schweizerische Verhältnisse, die Inzidenz des 
Mammakarzinoms (1%–1,2%) ausländischen 
Screeningresultaten gegenüberzustellen, da 
diese in unserem Lande nicht für die gesamte 
weibliche Bevölkerung repräsentativ sind.
Ein weiteres Element, das beweist, dass in 
technischer Hinsicht das Screening dem euro
päischen Standard gleichkommt, ist die Tat
sache, dass die Rate falschpositiver Resultate 
international vergleichbar ist. Dies bedeutet, 
dass radiologische Anomalien mammogra
phisch ebenso gut erfasst werden wie anders wo, 
abgesehen von den klassischen Tumorbildern , 
die leicht identifizierbar sind. Technische 
oder apparative Argumente können deshalb 
nicht geltend gemacht werden. Sollten trotz
dem Ihre Thesen richtig sein, würde das 
 bedeuten, dass Schweizer Radiologen ungenü
gende Fachkenntnisse besitzen, um Mamma
karzinome zu diagnostizieren mit 42% falsch
negativen Resultaten. Damit diskreditieren 
Sie Schweizer Radiologen auf schwerste Art 
und Weise.
Dass Mammographiescreening zu mehr Scha
den als Nutzen führt, ist offenbar Ihre per
sönliche Meinung, immerhin führt es 6 von 
1000 Patientinnen einer frühzeitigen Be
handlung zu.
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Lesen Sie zu diesem Thema auch die Replik von 

Fracheboud et al. auf S. 109 und die Duplik von 

Ritschard auf S. 111.

Entmedizinalisierung von Suizidhilfe
Die Sichtweisen von Verfechtern der Palliativ
medizin und von Ärzten, die eine Suizidhilfe 
befürworten, gehen nicht selten auf Konfron
tationskurs. Die in der SÄZ ausgetragenen 
Auseinandersetzungen zwischen Vertretern 
von SterbehilfeOrganisationen und Expo
nenten der Palliativpflege spiegeln das hin
länglich wider [1–4]. Alain Rouget legte schon 
in seiner vorhergehenden Kritik des Beitrags 
von Prof. Borasio [1] den Finger auf den wun
den Punkt: den Machbarkeitswahn, der nicht 
selten gewissen Ärzten zu eigen ist [5]. In 
 Anbetracht der nicht nur aus ärztlicher Sicht 
existentiellen Fragen stellt sich letztlich die 
Frage, ob es nicht angemessen wäre, die Bei
hilfe zu einem Suizid nach Möglichkeit zu 
entmedizinalisieren. Aufgrund des Betäu
bungsmittelgesetzes können nur Ärzte ein 
Rezept für eine letale Dosis von Natriumpen
tobarbital ausstellen [6]. Das zwingt also Ster
bewillige, bei einem Arzt um Verschreibung 
 dieses Giftes nachzusuchen. Und hier beginnt 
der Spiessrutenlauf. Es können in der Regel 
dann nicht genug Ärzte sein, die die Zu
rechnungsfähigkeit, die Urteilsfähigkeit, eine 
eventuelle Fremdbeeinflussung und den Ge
sundheitszustand der Hilfesuchenden begut
achten sollten [7]. Gehört das wirklich zu den 
ärztlichen Aufgaben? Und: Könnte es nicht 
sein, dass gerade diese Hürden die Mehrzahl 
der 1070 Mitmenschen, die sich im Jahr 2013 
mit gewaltsamen Mitteln das Leben genom
men haben, davon abhielt, einen Arzt um Sui
zidhilfe zu bitten? Da niemand, der sterben 
will, zum Weiterleben gezwungen werden 
kann, stellt sich grundsätzlich die Frage, ob 
Sterbewillige nicht auf einem anderen Weg 
 legal an das tödliche Mittel sollten gelangen 
können. Nach Art. 24 des Heilmittelgesetzes 
dürfen verschreibungspflichtige Arzneimittel 
von Apothekerinnen und Apothekern «in 
 begründeten Ausnahmefällen» auch ohne 
ärztliche Verschreibung abgegeben werden. 
Könnte hier nicht ein Ansatz für eine Lösung 
liegen, der den Sterbewilligen, der Ärzteschaft 
als auch den gesetzlichen Möglichkeiten 
Rechnung trüge?
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Ärzteschaft und Gewerbeverband 
Vor etwa drei Jahren, als der Schweizerische 
Gewerbeverband (SGV) im Parlament erfolg
reich das längst fällige Präventionsgesetz zu 
Fall gebracht hatte und dabei war, beim Alko
holgesetz das präventive Element zu schwä
chen, forderte ich meine kantonale Ärzte
gesellschaft auf, als Mitglied des kantonalen 
Gewerbeverbandes bei diesem zu interve
nieren. Die Antwort des Vorstands lautete, ich 
sollte mich direkt an die FMH wenden. Ich 
verzichtete damals auf weitere Schritte, doch 
nun stehen der SGV und sein Direktor Hans
Ulrich Bigler bei der Opposition gegen ein 
 präventiv wirksames Tabakproduktegesetz 
(TabPG) wieder an vorderster Front. 
Demgegenüber haben die FMH und über 20 
ärztliche Fach und Kantonalgesellschaften 
ihre engagierte Unterstützung des TabPG deut
lich gemacht [1], und die Ärztekammer hat 
 zugestimmt, die Tätigkeiten der FMH auf  
dem Gebiet der Gesundheitsförderung und 
Prävention im Rahmen der verfügbaren Mit
tel fortzusetzen [2]. Wäre es da nicht ange
zeigt, dass sich die Ärzteschaft deutlich und in 
der Öffentlichkeit sichtbar vom Schweize
rischen Gewerbeverband distanziert, indem 
die FMH den kantonalen Ärztegesellschaften 
den Austritt aus ihrem kantonalen Gewerbe
verband empfiehlt? 
Ein solcher Schritt wäre vor allem angezeigt, 
weil wir uns als Ärzte nicht mit einer Organi
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sation identifizieren können, welche gesund
heitliche Erwägungen aktiv und wiederholt in 
den Wind schlägt und systematisch die öffent
liche und politische Meinung entsprechend 
beeinflusst. Besser als durch fachlich begrün
dete Aufrufe allein könnte die mit einem Aus
tritt verbundene Diskussion die Öffentlich
keit von Kanton zu Kanton immer wieder 
aufrütteln. 
Dass der Gewerbeverband als Vertreter der 
kleinen und mittleren Betriebe (KMU) allen 
Grund hätte, ein präventiv wirksames TabPG 
zu unterstützen – statt zu bekämpfen –, ergibt 
sich, weil es die KMU sind, die am meisten 
 unter den auf jährlich 4 Milliarden Franken 
geschätzten indirekten wirtschaftlichen Kos
ten des Rauchens zu leiden haben. Denn der 
Ausfall langjähriger, ausgebildeter und einge

arbeiteter Mitarbeitenden, die wegen tabak
bedingten Krankheiten nicht zur Arbeit kom
men können, stört den Arbeitsablauf und den 
Ertrag in Kleinbetrieben besonders stark, da 
er dort besonders schlecht durch andere Mit
arbeitende kompensiert werden kann. Der 
Austritt der Ärztegesellschaft wäre geeignet, 
um im eigenen Kanton auch die gewerblichen 
KMU auf diese Problematik aufmerksam zu 
machen. 
Schliesslich stellen auch die Entwicklungen 
im Ärztestand eine Mitgliedschaft in einem 
einseitig dem Privatsektor verpflichteten Ge
werbeverband in Frage, da zunehmend auf 
drittfinanzierte, in grössere Versorgungsnetze 
eingegliederte Praxiszentren mit familien
gerechten flexiblen Arbeitszeiten gesetzt wird. 
Bald wird der Entwurf des Bundesrats zum 

 TabPG von den parlamentarischen Kommis
sionen behandelt und den Räten zur Abstim
mung vorgelegt werden. Falls es Kollegen und 
Kolleginnen gibt, die der hier vorgebrachten 
Argumentation folgen möchten, wäre es sinn
voll, wenn sie entsprechende Vorstösse in 
 ihren kantonalen Ärztegesellschaften schon 
bald unternähmen.
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Le mirage de la rationalité des comportements violents:  
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